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Tagesordnung

Erledigung der GR-Beschlüsse vom 16.12.2024
Genehmigung des GR-Protokolls vom 16.12.2024
Bebauungsplanänderung Gp. 85/1, KG Uderns, Fam. Daigl
Anschaffung neues TLF-A 3000 für die Feuerwehr Uderns
Vordachverlängerung beim Sportheim Uderns
Dienstbarkeitszusicherungsvertrag für die TIWAG zur
3OkV'Kabeleinschleifung und BFST Uderns/Thunhausweg im
Bereich der Gp. L465,1469 und 1475, KG Uderns
Gemeinde gutsagrargemeinschaft Uderns
Verschiedene Berichte
Allfülliges, Anfragen und Anträge
Pe rsonalangele ge nheiten

Nach Aussendung der Tagesordnung zur heutigen Sitzung ist noch eine wichtige
Erledigung eingelangt. Da der Leasingzeitraum für das Volksschulgebäude nun ab-

läuft, ist der Gegenwert zu buchen und die Restablöse inkl. der anfallenden Gebüh-
ren zu zahlen, damit der Eigentumsübergang an die Gemeinde Uderns erfolgen
kann. Dazu soll im ersten Punkt unter Allftilliges die Beratung und Beschlussfas-
sung erfolgen. Der Gemeinderat stimmt dem zu.

Einstimmiger Beschluss.
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Punkt 1 der Tagesordnung: Erledigung der GR-Beschlüsse vom 16.12.2024

Zu,P:uu:'kt 2: Das Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 18.II.2024 wurde
durch den Gemeinderat genehmigt und unterfertigt.

Zu Punkt 3: Die Bebauungsplanänderung Gp. 85/1, Familie Daigl, wurde
zwecks Errichtung eines Mitarbeiterwohnhauses für das Hotel
Wöscherhof inkt. privatem Wohnteil beschlossen und zur öffent'
lichen Einsicht aufgelegt.

Zu Punkt 4: Der Voranschlag der Gemeinde Uderns für das Finanzjahr 2025
wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Zu Punkt 5: Die Diskussion über ein weiteres öffentliches WC in Uderns hat
ergeben, dass dafür die bestehende barrierefreie Toilette im
Gang des alten Gemeindehauses mit entsprechenden Adaptie'
rungen bereitgestellt werden soll.

Zu Punkt 6: SubstanzverwalterStellvertreter Bgm. Ing. Josef Bucher hat
den Gemeinderat über die anstehenden Erledigungen bei der
Gemeindegutsagrargemeinschaft Uderns informiert.

Zu Punkt 7a: Der Bürgermeister hat den Termin für die heutige Gemeinde'
ratssitzung bekannt gegeben.

Zu Punkt 7b: Bgm. Ing. Josef Bucher hat den Dank der Vereine für die Unter-
stützung der Gemeinde über das ganze Jahr an das GR-Kolle'
gium weitergegeben.

Zu Punkt 7c Den Mandataren und Bediensteten des Gemeindeamts wurde
als kleines Geschenk eine Zlllertaler Weihnachts'CD übergeben.

Zu Punkt 7d Der Gemeinderat wurde über den Christkindlmarkt am Dorf-
platzvor dem neuen Gemeindeamt am 22.12. informiert.

Zu Punkt 8a Der Bürgermeister hat die Mandatare über den Ablauf der Bau-
werkskontrollen bei laufe nden Bauverfahren informiert.

Zu Punkt 8b: Die Gemeindearbeiter kümmern sich nach den Wintermonaten
um die bessere Befestigung der Kieswege am Friedhof.

Zu Punkt 8c: Der Zaun beim sanierten Hauptfußballplatz wird nun etwas nä-
her an den Begleitweg herangesetzt, weiters wird nach dem
Winter die Kreuzung Sportplatzweg beim Zugang zur Unterfüh'
rung Woabichl durch Sicherungsmaßnahmen entschärft.

Die Gemeindearbeiter wurden mit der Zaunsanierung beim
Spielplatz an der Festhalle beauftragt, in diesemZuge soll auch

Zu Punkt 8d:



das Tor beim Zugang montiert werden, um die Verkehrssicher'
heit hinsichtlich herauslaufender Kinder zu erhöhen.

Zu Punkt 9: Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden allesamt po'
sitiv erledigt.

Punkt 2 der Tasesordnuns: Genehmigung des GR'Protokolls vom 16.12.2024

ZumProtokoll der Gemeinderatssitzung vom 16.12.2024 sind keine Stellungnah-
men eingelangt. Der Gemeinderat genehmigt das Protokoll und unterfertigt es.

Punkt 3 der Tasesordnung: Bebauungsplanänderung Gp. 85/1,
KG Uderns, Fam. Daigl

Nachdem während der Auflagefrist ein Einspruch zur gegenständlichen Bebau'
ungsplanänderung eingelangt ist, war diese zur Bearbeitung an den Raumplaner
weiterzuleiten, welcher dazu nun nochmals eine Stellungnahme verfasst hat. Die
Eingabe der einschreitenden Partei lautet wie folgt:

Familie Mair-Hell
Dortstraße 52
6271 Uderns Uderns, am 16.01 ,2025

An die
Gemeinderätlnnen des Gemeinderates Uderns

Betreff : Stettungnahme zur Bebauungsptanänderung Gp. 85/1 (BEB 1 15-2024) des

Neu ba uprojektes M ita rbeiterwohnhaus samt 2 Privathäusern der Fa milie
Daist - Hotet Wöscherhof

Geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte!

Bezugnehmend auf den o.a. Beschtuss in der 24. GR-Sitzung vom 16.12.2024 möchten meine Fa-

mitie und ich dazu gerne Stettung nehmen.

Höhe und Abstände

Da auf der sehr großen Grundparzette der Famitie Daigt (Dorfkern) bereits eine höhere Baumassen-

dichte festgetegt ist, sotlte die Umsetzung eines Mitarbeiterwohnhauses unter Einhattung der aktu-
ett güttigen Gegebenheiten durchaus machbar sein. Unserer Meinung nach ist die Notwendigkeit
einer Bebauungsptanänderung äußerst fragwürdig, weil dadurch ein unverhättnismäßig hohes Pro-
jekt mit zu geringen Abständen entstehen würde!
Die Aufknüpfung des güttigen Bebauungsptans zur Ermögtichung eines sotch massiven Vorhabens

hat eine negative Beispietwirkung für künftige Vorhaben und nimmt keinertei Rücksicht auf die um-
liegenden Anrainer.

Parkptatzsituation



Der vorhandene Parkptatz wird aktuett von Hotetgästen, Tagesgästen und Mitarbeitern (vor Ort

wohnhaft und auswärtig) genutzt und ist den Großteit des Jahres sehr vott. Durch den Bau des Ob-
jektes mit 30 MA-Wohnungen würden einige der Parkptätze wegfatlen, wobei man eigenttich aber

mehr Parkbedarf haben wird. Attein schon die Anatyse des IST-Standes müsste dem Antragstetter

und seinen Ptanern deuttich machen, dass eine Schaffung zusätzlicher Parkptätze (ohne Mehrbe-

tastung für das Umfetd) unertässtich ist.

Emissionen und Schatl

Wir befürchten, dass sich die entstehenden Abgase und Schatt durch die teits offene Bauweise des

Parkdecks konzentriert über die Seitenöffnungen auf die umtiegende Umgebung ausbreiten könn-

ten. Zudem handett es sich um einen Ganzjahresbetrieb, wodurch die Betastung durch Verkehr, An-

/Abreise inkt. atter Nebenerscheinungen dauerhaft gegeben ist.

Wir hoffen sehr, wir konnten euch durch unsere Einwände zum geptanten Projekt nochmals zum

Nachdenken bewegen und vietteicht eure Sichtweise etwas verändern.

Dem Antragstetter müsste es vor attem auch wirtschafttich mögtich sein, mit dem bestehenden Be-

bauungsplan das Auslangen zu finden.

Mit freundtichen Grüßen
Barbara Mair-Hett

Die Eingabe wurde nach Einlangen im Gemeindeamt sogleich an den Raumplaner
sowie die Antragsteller für die BP'Anderung digital übermittelt, ebenso an die
Gemeinderatsmitglieder zwecks Vorbereitung auf die nochmalige Behandlung in
der heutigen Sitzung. Die Stellungnahme des Raumplaners vom 03.02.2025 zum
Schreiben der Familie Mair-Hell lautet wie folgt:

Roumordnungsfochliche Stellu ngnohme

Betreffend der Stellungnohme gegen die Anderung des Bebouungsplons, Bereich
Uderns Dorf, Kirchweg, Wöscherhof, Gst. 85/l von Fomilie Moir-Hell vom I 6.01.2025

Auftrog erholten om 2l .O1.2O25 Jenboch, 03.02.2025

I Gegenslond

Einspruch von Fomilie Moir-Hell vom I 6.01.2025 gegen die Anderung des bestehenden Bebou-
ungsplones, Uderns Dorf, Kirchweg. Wöscherhof, Gst. 85/1.
Noch Prüfung der vorgebrochten Argumente wird wie folgt Stellung genommen.

2 Auflroggeber

Gemelnde Uderns
Josef Bucher
Dorfstroße 32
6271 Uderns

3 Verwendele Unterlogen



Digitole Kotostermoppe I Dotenstond 01.04.2024

Rechtskröftiges örtliches Roumordnungskonzept der Gemeinde Uderns I oktueller Stond

Elektronischer Flöchenwidmungsplon der Gemeinde Uderns I oktueller Stond

Fochdoten tirisMops I oktueller Stond

Einreichung ,,Peronolhous Wöscherhof" von Burtscher Architektur, Plon vom 14.11.2024

Bebouungsplon GZI: BP17l /16 vom 12.07.2016

Anderung eines Bebouungsplones im Bereich des Grundstückes 85/l mit der Plonbe-
zeichnung BEB I I 5-2024, Dorf, Kirchweg, Wöscherhof vom 27.11.2024

Lokolougenschein und Ortskenntnisse von Arch. Dl Armin Autengruber

4 Befund

Die geplonte Anderung des Bebouungsplons im Bereich des Grundstücks 85/l (KG Uderns) hot
dos Ziel, die Nutzung der Flöche on die okluellen geogrophischen, wirtschoftlichen und infrostruk-
turellen Bedürfnisse der Gemeinde Uderns onzupossen.
Durch die Anderung des bestehenden Bebouungsplons wurde die ortsplonerischen Gegebenheil
im Ortskern und dos projektierte Bouvorhoben berücksichtigt. Die Höhenentwicklung und Dichie-
festlegungen sind im Ortskern generell im Gemeindegebiet Uderns höher veronschlogt und ouch
in dieser Anderung des Bebouungsplons inkludiert.

Zu dieser geplonten Anderung (Anderung eines Bebouungsplones und Anderung eines ergön-
zenden Bebouungsplones BEB I I 5-2024) wurde ein Einspruch von Fomilie Moir-Hell erhoben.
Noch sorgföltiger Prüfung der vorgebrochten Argumente und einer umfossenden Untersuchung
des geplonlen Vorhobens sowie der relevonten Umwelt- und Bouvorschriften wird wie folgt Stel-
lung genommen:

5 Beurleilung

5.1 Einwqnd Punkl o)
Höhe und Abstönde
Die Höhe des geplonten Objektes entspricht der Enlwicklung des lelzten Johzehntes im Ortskern
und der Siedlungsentwicklung der Gemeinde Uderns und ist in der Erstellung des Bebouungsplo-
nes dementsprechend berücksichtigt worden, wenngleich eine Absenkung des Porkdecks (unter-
irdisch) positiver zu sehen isl. ols die gegenstöndliche Lösung.
Zu den übrigen Grundgrenzen wird die offene Bouweise lt. Tiroler Bouordnung geltender Fossung
eingeholten.

5.2 Einwond Punkl b)
Porkplotzsituolion
Loul Einreichunterlogen sind 32 Porkplötze vorgesehen.
Aktuell befinden sich co.36 Porkplötzeö2,90 m Breiie (1. und 2. Reihe l4 Porkplötze.3. und 4.

Reihe l2 Porkplötze, 5. und 6. Reihe l0 Porkplötze) innerholb des Grundstücks. Wird ouf dem Schot-
terporkplotz enger geporkt, können moximolweitere ocht Fohzeuge obgestellt werden.
Dohingehend ist im Bouverfohren die Einholtung der Stellplöize noch geltender Stellplotzverord-
nung zu prüfen. Dies ist nicht nur für dos projektierte Mitorbeiterhous, sondern ouch für den beste-
henden Hotelbetrieb zu prüfen, folls hier Stellplötze für den oufrechien Hotelbetrieb genutzt wer-
den.

5.3 Einwond Punkt c)
Emissionen und Scholl
Aufgrund der Feststellung, doss dezeit mehr Kfz-Stellplötze vorhonden sind und die Projektierung
wenigerStellplötze vorsieht, konn grundlegend nicht von einer Verschlechterung des Verkehrsouf-
kommens gesprochen werden. Ob sich durch den Gonzjohresbetrieb mehr Verkehrsoufkommen
entwickelt, ist zu prüfen.



lnwiefern durch dos Geböude mit dessen Geböudeöffnungen Emissionen und Scholl konzentriert
in gewisse Richtungen gelenkt werden, entzieht sich meinem fochlichen Wissen und ist nicht ous-

zuschließen. Hierfür bedorf es einer zusölzlichen fochlichen Beurteilung.

6 Empfehlung

Der Einspruch weist in den Punkten o) und b) keine rechtlichen oder sochlichen Argumente ouf,
die die Umselzung des Vorhobens infroge stellen. Es wird empfohlen den Einspruch in den ersten
beiden Punkten nicht zu berücksichtigen.
Des Weiteren wird empfohlen, den Einwönden in Pkt. c) in Form eines Emissionsgutochtens gerecht
zu werden, welches Moßnohmen für ein zukünftiges Bouvorhoben, folls diese von Nöten sind, de-
kloriert und diese im Bouverfohren per Bescheid vorgeschrieben werden können.
Abschließend ist zu empfehlen, doss für dos offene Porkdeck eine BegrÜnung der Fossode eine
durchous vorteilhofte Gesomtwirkung für dos Ortsbild und den mikroklimotischen Nohbereich in

Bezug ouf Scholl und Stoubentwicklung hötte.

Jenboch am03.02.2025

Arch. Dl Armin Autengruber
Allgemein beeideter und gerichtlich zertilizierter Sochverstöndiger für Hochbou 72.01 und Raumplanung 14.01

Der darin enthaltenen Empfehlung des Raumplaners nach wäre der in der Sitzung
vom 16.12.2024 gefasste Beschluss zur geplanten Anderung des Bebauungsplanes
für die Gp. 85/1 KG Uderns zu bekräftigen unter der Berücksichtigung von Maß-
nahmen für das baurechtliche Bewilligungsverfahren, und der Einspruch der Fami'
lie Mair-Hell abzuweisen.

Der Bürgermeister erläutert dem Gemeinderat nochmals seine Sichtweise zum ge-

genständlichen Vorhaben. Der Bedarf an Mitarbeitereinheiten steht für ihn außer
Streit, und auch die beabsichtigte F'ffizienz in der Ausnützung der vorhandenen
Grundfläche ist nachvollziehbar. Allerdings ist das Projekt für ihn nach wie vor um
ein volles Geschoss zu hoch, vor allem auch in Berücksichtigung dessen, dass hier
keine Tiefgarage, sondern ein Parkdeck errichtet werden soll, und der bestehende
Bebauungsplan somit von 3 auf künftig 5 oberirdische Geschosse abgeändert wer-
den soll.

Bgm. Ing. Josef Bucher gibt nun den Anwesenden, sowohl den Gemeinderäten als
auch den anwesenden Antragstellern, der Vertretung des Planungsbüros als auch
der einschreitenden Partei die Gelegenheit zur Stellungnahme.

Christoph Daigl erklärt, dass das Hotel Wöscherhof dringenden Wohnbedarf für die

Mitarbeiter*innen im Ganzjahresbetrieb habe. Mittlerweile seien 50 Leute bei
ihnen beschäftigt, davon fünf Lehrlinge. Aktuell seien die Wohneinheiten für das

Personal im ganzen Dorf verstreut. Von der geplanten Parkgarage seien vom Kirch-
weg her nur etwa 1,10 m sichtbar, die Durchfahrt entlang der Nordseite der Gp.

85/1 sei wichtig für die direkte Einfahrt in das Parkdeck, mit einer Tiefgaragen'
rampe würde man ansonsten sicherlich 4-6 KFz-Stellplätze verlieren. Auch die Be'
schickung der Hackschnitzelheizung spiele bei der Höhenlage der Parkgarage eine
große Rolle. Am Hotelparkplatz West bestehe allerdings die Möglichkeit, weitere
Stellplätze anzubieten für den Gesamtbetrieb.



Im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf habe man in der Höhe eine Reduktion
um fast 1,5 m vorgenommen, die Abstands' und Höhenvorgaben der TBO würden
auch eingehalten und die Dachform wurde abgeändert. Der Planer erklärt, dass Be'
bauungspläne aus seiner Sicht eigentlich dazu da seien, um Abstände im Bedarfs-
falle verringern und Höherbebauungen möglich zu machen. Der Bürgermeister
stellt dazu klar, dass der Bebauungsplan sehr wohl ein Steuerungsinstrument für
den Gemeinderat sei, um bei größeren Bauvorhaben mitreden zu können, vor allem
im Hinblick auf die Verträglichkeit im Vergleich zum Umfeld.

Die gegenständliche Bebauungsplanänderung ist jedenfalls erforderlich, um die
Baumassendichte, die neue maximale Gebäudehöhe sowie die Anzahl der oberirdi'
schen Vollgeschosse gemäß der vorgelegten Planung zu berücksichtigen. Erst dies
ermöglicht den Antragstellern die Umsetzung dieses Bauvorhabens. Die Festlegun'
gen des aktuell geltenden Bebauungsplans werden den Anwesenden erläutert.

Anrainerin Barbara Mair-Hell spricht an, dass die Antragsteller an sich mit den be'
stehenden Vorgaben das Auslangen finden müssten. Die Parkplatzsituation sei be-

reits problematisch und würde sich nicht verbessern, und z.B. beim Bauernhaus der
Familie Daigl an der Dorfstraße würden die Fahrzeuge auch teils auf Gemeinde-
grund parken. Der Antragsteller verweist darauf, dass man die Vorschreibungen
der Behörde hinsichtlich der nötigen Stellplätze stets eingehalten habe. Festgehal-
ten wird in diesem Zuge, dass auch andere Verkehrsteilnehmer auf dem dortigen
Öffentlichen Gut parken dürften.

Andreas Daigt erwähnt, dass eine Erweiterung beim Hotelparkplatz West um ca. 18

Stellplätze möglich und beabsichtigt sei. Die Mitarbeiter*innen mit Fahrzeugen
könnten dann angewiesen werden, dort zu parken, um das neue Parkdeck selbst für
die Gäste freizuhalten.

Vbgm. Benno Fankhauser sind den Wohnbedarf hinsichtlich der Mitarbeitereinhei-
ten als gegeben, eine Genehmigung von fünf oberirdischen Geschossen sei aber si'
cherlich beispielgebend für künftige, ähnlich gelagerte Projekte. Der Gemeinderat
müsse sich in Zukunft dann noch öfter mit solchen Anderungsgesuchen befassen.
Die Ausführung einer steileren Zufahrtsrampe zum Parkdeck wird angesprochen,
damit würde sich aber die Situation hinsichtlich der Einfahrten und der Beschi'
ckung der Hackschnitzelheizung drastisch verschlechtern. Laut Planer seien die
Radien (Schleppkurven) in der Einreichung bereits ausgereizt.

Anrainer Andreas Mair verweist darauf, dass man weniger von der Höhenlage der
Parkdeckzufahrt reden sollte als von der Gesamthöhe des geplanten Objektes, da
sich diese durch die Reduktion um ein Geschoss jedenfalls leicht senken lasse. Der
Planer erklärt dazu, dass man die Höhe bereits mit der neu gewählten Dachform
reduziert habe und ein Giebeldach sicherlich attraktiver sei als z.B. ein Flachdach,
welches auch als touristischer Sicht nicht wirklich schön wäre. Barbara Mair-Hell
spricht die enorme Fläche der privaten Wohnteile in den obersten beiden Geschos-

sen an, Christoph Daigl möchte aber über den eigenen Wohnbedarf keine Debatte
im Gemeinderat haben.



GV Sylvia Knabl kommt die Überschreitung des bestehenden Bebauungsplans un'
verhältnismäßig vor, das Projekt selbst sei aber ansprechend, man müsste jedoch

nicht alles ausreizen. Sie verstehe die Einwendungen der Anrainerfamilie, und die-
ser Außerung schließen sich auch die Mandatarinnen Katharina Hauser und Inge
Steiner an. Martin Häusler, Johannes Hell und Barbara Fleidl haben das bislang
Gesagte zur Kenntnis genommen und geben keine zusätzliche Stellungnahme zum
Verfahren ab.

Peter Hanser hat auch Verständnis dafür, dass man als Anrainer kein großes Ge'
bäude vor sich haben möchte. Aus wirtschaftlichen Aspekten sei die Entwicklung
des Hotels Wöscherhof als Vorzeigebetrieb im Dorf aber sicherlich zu befürworten,
er halte das Projekt im Gesamten für verträglich, genauso wie z.B. andere bereits
umgesetzte Vorhaben wie die Wohnanlage, wo auch das neue Gemeindeamt unter-
gebracht ist, oder die Wohnanlage Hollaus an der Dorfstraße nördlich des Hotels
Standlhof. Er möchte derlei Vorhaben nicht verhindern und bleibe bei seiner Mei'
nung. Auch Vbgm. Benno Fankhauser ergänzt dazu, dass er ebenso nicht als Ver'
hinderer solcher Entwicklungen auftreten wolle.

Emmerich Horvath bringt ein, dass ihm im Vorfeld eine Einbeziehung der betroffe'
nen Anrainer durch die Antragsteller wichtig gewesen wäre. Diese erklären dazu,
dass das Verfahren der Bebauungsplanänderung selbst allen die Möglichkeit ein-
räume, sich dazu zu äußern. Bei der vorübergehenden Sperrung des Kirchwegs bei
der Baustelle des Hotel Pachmair seien sie vorher auch nicht groß gefragt worden.
Man sei um eine schöne Optik des neuen Gebäudes und entsprechende Fassaden-
rücksprünge bemüht, um den Baukörper aufzulockern, vor allem hinsichtlich des

Abstands zur nördlichen Grundgrenze.

Es werden teilweise Vergleiche zum im Nahebereich gelegenen Hotel Pachmair an'
gestellt. Vom Kirchweg her seien beim gegenständlichen Projekt eher nur vier Ge-

schosse wahrnehmbar. Das Vorhaben stelle eine infrastrukturelle Verbesserung für
den bestehenden Hotelbetrieb des Wöscherhofs dar, weiters einen Benefit für die
Mitarbeiter*innen, und die Situation beim bevorstehenden Aushub und der Bau-
grubensicherung sei so sicherlich günstiger, auch für die Anrainer (Böschungen,

Anker etc.).

Barbara Mair-Hell erwähnt, dass die Personaleinheiten gar nicht in der Kritik
stünden, sondern eher der zweistöckige Aufbau auf das dreistöckige Gebäude. An'
dreas und Maximilian Mair sprechen an, dass schließlich ja genau deswegen die Be-

bauungsplanänderung benötigt werde. Die Antragsteller möchten, dass man ihnen
den persönlichen Wohnbedarf nicht absprechen sollte. Ein viereckiger Kasten mit
einem Geschoss weniger und einer effizienteren Ausnutzung der Grundstücksfläche
wäre durchaus umsetzbar, aber bei weitem nicht so ansprechend für das Ortsbild.

Der Planer verweist darauf, dass man in punkto Abstände sicherlich nicht alles
ausgereizt habe. Ein Betonbunker sei weder für die Gäste noch für die einheimische
Bevölkerung attraktiv und wünschenswert. Sohin gesehen sei die vorliegende Ein-
reichung bereits eine Kompromisslösung, welche auch den Vorgaben des Raumpla'
ners entspreche.



Georg Knabl erklärt, dass die Mandatare für sich zu entscheiden müssen, ob die
Höhe und Dichte des geplanten Vorhabens ihre Zustimmung erhalten soll. Karl
Spindlegger hält die Berücksichtigung der Anrainerinteressen im Vorfeld auch für
wichtig, er und GV Hanspeter Laimböck sehen eine dichtere Bauweise aus Gründen
der bodensparenden Bebauung und der künftigen Entwicklung aber positiv.

Nach Abschluss der umfangreichen Beratung fragt Bgm. Ing. Josef Bucher noch-
mals in die Runde, ob noch Fragen offen sind, und bedankt sich dann bei allen für
die rege Diskussion.

Der Bürgermeister lässt die Abstimmung zum gegenständlichen Tagesordnungs-
punkt durchführen. Die Fragestellung lautetl wer ist dafür, die zuletzt zur öffentli'
chen Einsicht aufgelegte Bebauungsplanänderung für das vorliegende Projekt des

Hotels Wöscherhof auf der Gp. 85/1, KG lJderns, unter Vorschreibung genannter
Maßnahmen im Zuge des Bauverfahrens (Einholung Emissionsgutachten Parkdeck
und Empfehlung der Fassaden'Begrünung, Nachweis KFZ-Stellplätze Neubau und
Hotel im Zusammenhang) zu bestätigen sowie den eingelangten Einspruch der Fa-
milie Mair-Hell abzuweisen?

8 Jastimmen, 4 Enthaltungen, 1 Gegenstimme.

Damit ist die Bebauungsplanänderung endgültig genehmigt und der Einspruch ab-
gewiesen. Die einschreitende Partei sowie die Antragsteller und das Planungsbüro
nehmen das Ergebnis zur Kenntnis, eine schriftliche Verständigung dazu ist nicht
erforderlich. Die Familie Daigl bedankt sich für die positive Entscheidung. Es er'
folgt nun die Weiterleitung der Unterlagen zur Verordnungsprüfung durch die Auf-
sichtsbehörde.

Punkt 4 der Tagesordnung: Anschaffung neues TLF-A 3000 für die
Feuerwehr Uderns

Der Bürgermeister begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den FF'Kdt. Reinhard
Gruber und dessen Stellvertreter Manfred Eberharter im Zuhörerplenum. Beide
waren bei den intensiven Vorbereitungsgesprächen für die Fahrzeugausschreibung
beteiligt.

Nachdem der Gemeinderat vor einiger Zeit durch den Bürgermeister über die z1r er
folgende Ausschreibung und Anschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeuges für die
Freiwillige Feuerwehr Uderns informiert wurde, hat sich der diesbezügliche Ar'
beitsausschuss intensiv Gedanken über die Ausführung und.Ausstattung gemacht,
damit dies schlussendlich im November 2024 über die ANKo'Plattform öffentlich
ausgeschrieben werden konnte.

Erfreulicherweise hat das Land Tirol in der Förderbesprechung vom 11. Dezember
zugesagt, das Fahrzeug mit 50 % der Anschaffungskosten (gedeckelt mit dem vorge'
gebenen Betrag) zu fürdern, sowie das l4kVA-Stromaggregat zu 100 o/o.Dazuist

noch im Dezember die schriftliche Bestätigung im Gemeindeamt eingelangt. Das
bisherige Tanklöschfahrzeug wird seitens der Gemeinde kostenlos für die Weiter'



verwendung im ehemaligen Jugoslawien zur Verfügung gestellt, die Abwicklung
dazu wird seitens des Landes Tirol organisiert.

Am 27. Dezember wurde dann nach Ende der Abgabefrist die Sichtung der einge'
langten Angebote durch den Feuerwehrkommandanten und den Bürgermeister vor-
genommen. Dabei hat sich herausgestellt, dass die Firma Empl Fahrzeugwerk
GmbH in Kaltenbach das beste Angebot gelegt hat. Die Daten dazu werden verle'
sen. Dem Gemeinderat wird auf Basis dessen vorgeschlagen, den Auftrag für die
Anschaffung des gegenständlichen Einsatzfahrzeugs an diese Firma zu vergeben.
Bgm. Ing. Josef Bucher gibt den Anwesenden die Gelegenheit zur Stellungnahme
und Fragestellung dazu.

Im Gemeinderat gibt es dazu keinen großen Diskussionsbedarf. Vbgm. Benno Fank-
hauser erläutert nochmals kurz den Werdegang mit den detaillierten Beratungen
hinsichtlich des gewählten Fahrzeuges, der Technik und der Ausstattung. Die Not-
wendigkeit und Nachhaltigkeit der Anschaffung steht außer Zweifel. Der Bürger'
meister gibt bekannt, dass die Mandatare bei Bedarf jederzeit im Gemeindeamt in
die Angebotsunterlagen Einsicht nehmen können.

Nach Beratung beschließt der Gemeinderat, das Angebot der Firma Empl Fahr-
zeugwerk GmbH zum Aufbau und zur Lieferung des ausgeschriebenen Tanklösch-
fahrzeugs TLF'A 3000/100 inkl. Beladung für die Freiwillige Feuerwehr Uderns zu

den Bedingungen vom 19.12.2024 anzunehmen. Die Lieferung und endgültige Zah-
lung soII im Jahr 2026 erfolgen, die Anzahlung über ein Drittel der Gesamtkosten
erfolgt ku.rz nach Auftragserteilung. Es erfolgt die Verständigung der Anbieter über
das ANKÖ-Vergabeportal, wo auch die ordnungsgemäße Ausschreibung erfolgt ist.

Einstimmiger Beschluss.

Punkt 5 der Tasesordnuns: Vordachverlängerung beim Sportheim Uderns

Nachdem die Variantenprüfung abgeschlossen wurde und eine Ausführung des Wit-
terungsschutzes an der Westseite beim Sportheim Uderns als Markise nicht sinn'
voll umsetzbar ist, käme nur die ursprünglich ins Auge gefasste Verlängerung des

Vordachs in Frage. Dazu hat die Lechner Franz Bau GmbH nach Absprache mit der
SVG lJderns nun das Angebot aktualisiert. Der Bürgermeister bringt dem Gemein-
derat die Daten daraus zur Kenntnis und verliest die Stellungnahme des Planers
Ing. Marco Giehl, welcher dazu nochmals mit dem beauftragten Statiker Rückspra-
che gehalten hat.

Demnach wäre die Anbringung des geplanten Vordachs aus statischer Sicht sehr
bed.enklich, und auch kostentechnisch lässt sich der Mehraufwand im Budget für
2025 nicht darstellen. Es sei gut möglich, dass man mit diesem Unterfangen doch
etwas über das Ziel hinausschieße, zumal die Gemeinde mit dem umgesetzten Ge-

samtvolumen bereits eine nachhaltige Sportstätte für mehrere Vereine geschaffen

habe. Der Bürgermeister gibt den Anwesenden die Gelegenheit zur Stellungnahme
dazu.



Martin Häusler spricht an, dass ein ausreichendes Vordach sicherlich im Zuge der
Planung bereits hätte berücksichtigt werden sollen, dem schließt sich auch Barbara
Fleidl an. Der Bürgermeister erläutert die in Absprache mit der SVG und dem Bau'
ausschuss bzw. dem Gemeinderat vorgenommenen Anderungen, weshalb man hier
sicherlich keine Schuldzuweisung an den Planer vornehmen könne.

Nach Beratung einigt sich der Gemeinderat darauf, dass aus genannten Gründen
keine Vordachanbringung beim neuen Sportheim vorgenommen werden soll. Die
SVG Uderns sowie die Lechner Franz Bau GmbH als Angebotsleger werden seitens
der Gemeinde fernschriftlich darüber informiert. Die Stellungnahme von Planer
Ing. Marco Giehl wird dem Vorstand der SVG zur Kenntnisnahme übermittelt.

12 Jastimmen, 1 Enthaltung.

Punkt 6 der Tasesordnung: Dienstbarkeitszusicherungsvertrag für die TIWAG
zur 30kV-Kabeleinschleifung und BFST
Uderns/Thunhausweg im Bereich der Gp. 1465,
1469 und 1475, KG Uderns

Zur Herstellung der Trafo-station bei der durch das Land Tirol genehmigten Frei'
land-PV'Anlage auf der Gp. t47ll1 östlich des Anwesens Alpböck sowie die nötige
Kabelverlegung zur Anbindung im Ortsteil Kleinboden entlang des Thunhauswegs
benötigt die TIWAG einen unterfertigten Dienstbarkeitszu'sicherungsvertrag
seitens der Gemeinde Uderns, wie dies in der Vergangenheit bereits öfters der Fall
war. Im Öffentlichen Gut sind davon die Parzellen Gp. 1465, 1469 und 1475
betroffen.

Für die Leitungsverlegung in der Straße sowie die Inanspruchnahme werden ent'
sprechende Entschädigungen an die Gemeinde ausbezahlt. Der Bürgermeister ver-
liest dazu die Details aus dem vorliegenden Dienstbarkeitszusicherungsvertrag mit
der TIWAG, welcher dann unterfertigt mit den nötigen starkstromrechtlichen Zu-

stimmungserklärungen zu übergeben ist.

Bgm. Ing. Josef Bucher erörtert dazu auch kurz nochmals die im Verfahren festge'
haltene vollflächige Fahrbahnsanie-rung beim Thunhausweg bis hinunter zum
Ende des asphaltierten Wegs beim Haus Bernhard Fröhlich Thunhausweg 16 durch
das ausführende Unternehmen nach Abschluss der Kabelverlegungsarbeiten. Dies-
bezüglich findet am 18. Feber 2025 noch ein finales Gespräch mit den Zuständigen
statt. Der Bürgermeister gibt dem Gemeinderat die Möglichkelt z:ur Stellungnahme
dazu.

Der anwesende Anrainer Bernhard Fröhtich spricht an, es wäre im Interesse der di-
rekt betroffenen Anwohner, dass der Trafostandort auf der Gp. L47Ll1 ein gutes

Stück weit in Richtung Osten verlegt würde, um die Beeinträchtigung für die be'
nachbarten Häuser zu minimieren. Außerdem sollte auch der Trafo der Sichtschutz
durch eine umgebende Bepflanzung in Betracht gezogen werden. Die Gemeinde gibt
dies mit dem GR-Protokollauszug zum gegenständlichen Beschluss an die TIWAG
weiter zwecks Berücksichtigung im Zuge der Ausführung.



Nach kurzer Beratung stimmt der Gemeinderat dem gegenständlichen Dienstbar'
keitszusicherungsvertrag zwischen d.er Gemeinde Uderns bzw. dem Öffentlichen
Gut und der TIWAG zu. Die unterfertigten Unterlagen werden zeitnah an den zu'
ständigen Sachbearbeiter übergeben. Es wird dann in weiterer Folge noch der
Dienstbarkeitsvertrag selbst durch den Bürgermeister und zwei weitere Gemeinde-
räte bei der Legalisatorin zu unterfertigen sein. Diesbezüglich wird rechtzeitig ein
gemeinsamer Termin bekannt gegeben.

Einstimmiger Beschluss.

Punkt 7 der Tasesordnung: Gemeinde gutsagrargemeinschaft Uderns

Bgm. Ing. Josef Bucher ersucht Substanzverwalter Benno Fankhauser um seinen
Bericht zu den anstehenden Erledigungen bei der Gemeindegutsagrargemeinschaft
Uderns. Gleich nach Dreikönig hat Waldaufseher Reinhold Zisterer ihn informiert,
dass im Bereich Kögal bereits die weiteren Holzarbeiten im Gange sind. Der Holz-
verkauf und die Bringung wurden an die jeweiligen Bestbieter vergeben. Die ge-

schätzte Schadholzmenge liegt bei etwa 800 fm.

Letztes Jahr betrug der Einschlag ca. 2.640 fm aufgrund des vielen Windwurfs.
Auch heuer wird es großenteils nur ums Aufräumen gehen. Bgm. Ing. Josef Bucher
war Ende Jänner bei der Forsttagsatzung in Aschau dabei, wo die Bezirksforst-in-
spektion einen umfassenden Bericht gegeben hat.

Die Holzanmeldung ffu 2O25 erfolgt am 20. Feber wie gehabt beim Vereinssitzungs-
saal im alten Gemeindehaus, die eingeforsteten Mitglieder werden rechtzeitig pos'
talisch verständigt. Der Bürgermeister dankt dem Substanzverwalter für die heu'
tige Information an den Gemeinderat.

Punkt 8 der Tasesordnuns: Verschiedene Berichte

a) TerminavisozurnächstenGemeinderatssitzung:

Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die nächste Sitzung des Gemeinderats vo-
raussichtlich am L7.03.2025 stattfinden soll. Er ersucht die Mandatare, verlässlich
daran teilzunehmen und sich im Falle einer Verhinderung rechtzeitig im Gemein-
deamt abzumelden, damit ein Ersatzmitglied verständigt werden kann.

b) JubiläumsveranstaltungderBergrettungKaltenbach:

Nachdem Gemeindevorstand Kurt Schiestl die Gemeinde Uderns dankenswerter'
weise bei der Jahreshauptversammlung am 18. Jänner in Stumm vertreten hat,
steht heuer noch ein weiterer Termin bei der Ortsstelle an. Die letztes Jahr aus
Witterungsgründen verschobene Feier zum 50-jährigen Bestandsjubiläum soll nun
am 2I. Juni 2025 ab 13:00 Uhr auf der Platzlalm in Hochzillertal stattfinden.

Da Bgm. Ing. Josef Bucher zu dieser Zeit im Ausland ist, ersucht er jemandem aus
dem Vorstand bzw. Gemeinderat, diesen Termin wahrzunehmen. Vbgm. Benno
Fankhauser ist dort auch bereits verhindert, aber vielleicht könnte jemand anders



bei diesem schönen Jubiläum dabei sein. Das Einladungsschreiben gibt der Bürger'
meister dazu noch digital an den Gemeinderat weiter und dankt im Voraus für Be-
reitschaft, dass dort jemand anders die offizielle Vertretung übernimmt. Martin
Häusler gibt noch Bescheid, ob es sich dafür Zeit nehmen kann.

c) Stellungnahme des Steudltenn zur erfolgten Subventionskürzung

Aufgrund der zuletzt im Gemeinderat beschlossenen Halbierung der jährlichen Un'
terstützung für das Theaterfestival Steudltenn gibt es von dort nun eine Stellung'
nahme dazu, welcher der Bürgermeister den Mandataren vollinhaltlich zur Kennt'
nis bringt und auch in das Protokoll aufnehmen lässt.

Theaterfestival STEU DLTEN N

Kirchweg 22

6271 Uderns

Uderns, den 3. Jänner 2025

KÜRZUNG DER KUTTURSUBVENTION

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,

Mit Bedauern nehmen wir zur Kenntnis, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 16. Dezember 2024

beschlossen hat, die Förderung des Theaterfestivals Steudltenn um die Hälfte zu kürzen. Wir möchten

dazu Stellung nehmen und die Bedeutung des Theaterfestivals für die Gemeinde Uderns noch einmal

hervorheben.

Das Theaterfestival STEUDLTENN ist weit mehr als eine Veranstaltungsreihe - es ist ein kulturelles Aus-

hängeschild von Uderns, das die Offenheit der Gemeinde auf beeindruckende Weise repräsentiert. Es

verbindet Kultur, Wirtschaft und Tourismus und bringt einen Mehrwert für die Region.

KULTURFöRDERUNG

Wir bedanken uns für die finanziellen Mittel, die wir von der Gemeinde Uderns seit 2011 erhalten. Trotz-

dem bedauern wir die Kürzung sehr. Bei Kulturförderungen handelt es sich immer um langfristige Maß-

nahmen und sie sind für die Planbarkeit eines Festivals unerlässlich. Kulturförderung ist immer auch eine

lnvestition für die Gemeinde, da jeder investierte Förderungs-Euro über wirtschaftliche lmpulse und me-

diale Reichweite in die Region zurückfließt.

KUTTURETLES ANGEBOT FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

Weiters möchten wir festhalten, dass mit über 4000 Schülerinnen und Schülern pro Festivalsaison das

Theaterfestival Steudltenn einen großen Beitrag zur Bildungs- und Freizeitkultur im Zillertal leistet. Gu-

tes Theater ist Bildung. Es hilft, über den Tellerrand hinauszublicken, regt die Fantasie an und ist laut Di-

rektor:innen und Lehrpersonen bestens für die Unterrichtsgestaltung geeignet.

Kinder und Jugendliche erhalten beim Festival stark ermäßigte Eintrittspreise. 5.- Euro für eine Schulvor-

stellung ist im Vergleich zu anderen Kulturanbietern extrem günstig. Zudem wird Lehrerinnen und Leh-

rern Unterrichtsmaterial zu einer theaterpädagogischen Vor- und Nachbereitung zur Verfügung gestellt.

Hervorheben möchten wir auch unser Kinder- und Jugendtheaterprojekt U 21-, bei der junge Menschen

im Alter von 10 bis 21 Jahren kostenlos unter professioneller Anleitung ein Theaterstück erarbeiten,



welches im Rahmen des Festivals auf die Bühne kommt. Es eröffnet Kindern und Jugendlichen einen

Spielraum zur Entwicklung ihrer eigenen lnteressen und fördert die Kreativität und individuelle Talente

Bisher haben über 400 Jungschauspieler:innen dieses Angebot genutzt.

SOZIALE VERANTWORTUNG

Sämtliche Sozialvereine des Zillertals werden jährlich zu Theaterbesuchen eingeladen und das Theater-

festivalSTEUDLTENN ist Mitglied der lnitiative HUNGER AUF KULTUR, die es Menschen mit wenig finan-

ziellen Mitteln ermöglicht, unser Angebot kostenfrei zu genießen.

IMAGEGEWINN UND WIRTSCHAFTLICHE IMPULSE

Seit seiner Gründung im Jahr 2011 hat sich STEUDLTENN zu einem Kulturfestival entwickelt, das jährlich

über L5.000 Besucher:innen anzieht. STEUDLTENN trägt das kulturelle Profil der Gemeinde weit über die

Landesgrenzen hinaus. Berichte und Beiträge in nationalen Medien - von der Tiroler Tageszeitung,

Krone, Kurier, News, Die Presse... bis hin zu ORF-Sendungen wie z.B. Tirol Heute, Seitenblicke, Studio 2,

Guten Morgen Österreich...- machen Uderns österreichweit bekannt. Dieser lmagegewinn für Uderns

geht auch mit touristischen und wirtschaftlichen lmpulsen einher. So kommt es beispielsweise zu mehr

Nächtigungen in lokalen Unterkünften durch mitwirkende Künstler:innen und überregionale Besu-

cher:innen. Da die Besucher:innen vom Theaterfestival STEUDLTENN oft früher anreisen und aus Regio-

nen wie z.B. dem Oberland, Unterland, Salzburg oder Bayern kommen, nützen sie die Zeitvordem Thea-

ter, um in den umliegenden Gastronomiebetrieben essen zu gehen. Wir erhalten diesbezüglich regelmä-

ßig positive Rückmeldungen von den Wirtsleuten.

NACHHALTIGKEIT UND AUSZEICHUNGEN

STEUDLTENN ist seit Jahren ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und verpflichtet sich zu umwelt-

freundlicher Festivalgestaltung, die von Abfallvermeidung bis hin zu barrierefreien Zugängen reicht. Für

diese Bemühungen wurde Steudltenn bereits mehrfach mit dem ,,Green Event Tirol Star" ausgezeichnet

und 2020 sogar als,,Nachhaltigstes Kulturevent Österreichs 2019" gekürt.

Verbunden mit der Einladung zur Eröffnung des heurigen Theaterfestivals am 2. April verbleiben wir
mit der Hoffnung auf eine weitere wohlwollende und gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Bernadette Abendstein und Hakon Hirzenberger

Die Kürzung wurde durch die Buchhaltung bereits berücksichtigt. Bgm. Ing. Josef
Bucher bekräftig erneut, dass er die jährliche Subvention für den Steudltenn gerne
gleich belassen hätte wie bisher. Aus dem Gemeinderat gibt es keine weitere Stel-
lungnahme zum gegenständlichen Schreiben.

Punkt 9 der Tagesordnung Alltälliges, Anfragen und Anträge

a) Auslauf der Leasingvereinbarung Volksschule Uderns

Gemäß übermitteltem Gegenbrief der Kommunal Leasing GmbH endet mit
3I.03.2025 das Leasing für die Volksschule Uderns. Der Bürgermeister verliest
dazu den kolportierten Kauforeis, wobei es zum Vertragsende keine zu leistende
Restforderung mehr gibt, sondern lediglich das Bearbeitungsentgelt sowie die End-
abwicklung inkl. der Gebühren dafür. IJnsere Buchhaltung und das Bauamt küm'
mern sich seit einigen Monaten um diese Angelegenheit.



Das nötige Schätzgutachten sowie der Energieausweis wurden in Auftrag gegeben

und das Notariat rylag: Reitter inZell mit der Aufsetzung der nötigen Dokumente
zur finalen Unterschriftenleistung beauftragt. Seitens des Gemeinderats ist nun
der Beschluss zur Durchführung dieser Schritte zu fassen, auch zur Beendigungs'
vereinbarung und zur Kaufuertragsunterfertigung. Bgm. Ing. Josef Bucher gibt
dem Mandataren die Möglichkeit zur Stellungnahme dazu.

Auf Anfrage von Vbgm. Benno Fankhauser erläutert der Bürgermeister, worum es

sich beim gegenständlichen Leasing genau handelt. Dabei ging es um die Finanzie'
rung der damaligen Um- und Zubaumaßnahmen beim Volksschulgebäude mit Mu'
sikprobelokal. Die Laufzeit betrug 20 Jahre seit dem Jahre 2005, nunmehr ist die
Ausfinanzierung abgeschlossen und es kann die Rückübertragung an die Gemeinde
Uderns erfolgen.

Nachdem es dazu keinen weiteren Diskussionsbedarf gibt, genehmigt der Gemein'
derat die vorgesehene Endabwicklung zwischen der Kommunal Leasing GmbH und
der Gemeinde Uderns in dieser Sache, inkl. der beinhalteten Konditionen. Der GR'
Protokollauszug wird mit den weiters benötigten Unterlagen fristgerecht an die

Kommunal Leasing GmbH vorgelegt, damit alles korrekt erledigt werden kann. Da'
nach steht die Liegenschaft Volksschule Uderns im alleinigen Eigentum der Ge'
meinde Uderns.

Einstimmiger Beschluss.

b) AbrechnungSanierungSchöffstallbrücke:

Vbgm. Benno Fankhauser erkundigt sich hinsichtlich der Gesamtkosten bei der
Ietzten Sanierung der Schöffstallbrücke über den ZiILer, den Anteil der Gemeinde
Uderns sowie alltällige Regresskosten aufgrund der damaligen Fehlplanung für die
Maßnahmen. Bgm. Ing. Josef Bucher wird sich diesbezüglich bei Bgm. Daniel
Schweinberger in Hart erkundigen und dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung
darüber berichten.

c) Gitterabdeckung beim Einlaufbauwerk Mühlbach am St.-Anna-Park:

GR Inge Steiner weist darauf hin, dass das Abdeckgitter beim gegenständlichen
Bauwerk am Mühlbach derzeit laut Mitteilung der Anrainer in der Wohnanlage St.'
Anna'Park nicht montiert ist. Der Bürgermeister wird die Gemeindearbeiter damit
beauftragen, die Schließung der Gitterabdeckung unverzüglich vorzunehmen.

0 Witterungsschutz für die Wechselrichter der PV-Anlage Sportheim:

Brandschutzbeauftragter Georg Knabl informiert den Bürgermeister, dass die
Überdachung der Wechselrichter beim neuen Sportheim zwecks Witterungsschutz
bislang noch nicht montiert wurde. Dies wird beim Bauamt urgiert, damit eine zeit-
nahe Erledigung erfolgt.

Punkt 10 derTagesordnung: Personalangelegenheiten



Vor Beginn des Tagesordnungspunktes Personalangelegenheiten stellt der Bürger'
meister den Antrag an den Gemeinderat, ab nun unter Ausschluss der Öffentlich'
keit fortzufahren. Dies wird durch die Mandatare per Handzeichen bestätigt.

Einstimmiger Beschluss.

Die anstehenden Personalangelegenheiten wurden allesamt positiv erledigt.

Zum Abschluss bedankt sich der Bürgermeister bei den Gemeinderäten für die kon'
struktive Beratung und beendet die Gemeinderatssitzung.

Der Bürgermeister

Ing. Josef Bucher eh.

Angeschlagen am: 04.02.2025
Abgenommen aml 19.02.2025

n,


